
 

www.ems-marburg.de · Vorstand: Anke Montermann, Annelise Pieper, Corinna Sougioultzi, Beatrix Parsons, Dr. Martin Schäfer 

zwischen   .................................................................................................................................................  
 Name des Schülers, Klasse Gesetzlicher Vertreter 

  .................................................................................................................................................  
Anschrift mit Telefonnummer 

und dem Förderverein EMS e. V., Savignystr. 2, 35037 Marburg. 

Art des Instrumentes:  .............................................  Zubehör: Koffer,  ...................................................  

Hersteller:  ...............................................................  Inventarnummer:  ..................................................  

Ausgabedatum:  ......................................................  Rückgabedatum:  ..................................................  

Bedingungen: 
• die Mietzeit beträgt mindestens drei Monate und ist auf ein Schuljahr begrenzt (Bläserklasse: 2 Schuljahre) 
• Instrument und Zubehör sind auf Kosten des Mieters bzw. der gesetzlichen Vertreter Instand zu halten.  

Über Einzelheiten der Pflege hat sich der Schüler bei der entsprechenden Lehrkraft zu informieren.  
• Im Schadensfall sind in jedem Fall umgehend der Musiklehrer, der Instrumentallehrer und EMS zu verständigen. 

Bagatellschäden bis 10,- sind vom Mieter selbst zu zahlen. Bei Schäden über 10,- € ist vor Erteilung des 
Reparaturauftrages Rücksprache mit Frau Pieper vom Förderverein EMS zu nehmen, da die Versicherung vor der 
Reparatur informiert werden muss. Anderenfalls hat der Mieter die Reparaturkosten selbst zu tragen. 
Mit Reparaturen dürfen nur die Firmen beauftragt werden, die vom jeweiligen Musiklehrer benannt werden.  

• Bei Beendigung des Unterrichts an der Martin-Luther-Schule ist das Instrument sofort zurückzugeben. 
• Das Instrument ist vor Rückgabe dem Fachlehrer zur Bestätigung des ordnungsgemäßen Zustands vorzuzeigen.  

Bei Abgabe wird auf einem Rückgabeprotokoll der Zustand des Instrumentes festgehalten. 
• Instrument und Zubehör dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. 
• Der monatliche Mietzins beträgt 10,00 € (inkl. Instrumentenversicherung) und ist per Dauerauftrag (monatlich, quartals-

weise oder auch halbjährlich im Voraus) auf das „Bläser“-Konto EMS e. V., Nr. 240 255 00 bei der Volksbank 
Mittelhessen (BLZ 513 900 00) zu überweisen. 

• Das Instrument wird nur gegen Vorlage einer Bestätigung über die Einrichtung eines Dauerauftrages ausgehändigt. 
• Vor Rückgabe des Instruments muss der Mieter vom Fachlehrer den einwandfreien Zustand bestätigen lassen bzw. im 

Mängelprotokoll etwaige Mängel feststellen lassen. 

Hiermit erkenne ich die vorstehend genannten Bedingungen an und bestätige, das o. g. Mietinstrument 
begutachtet und in einwandfreiem Zustand übernommen zu haben. 

 einwandfrei  mit folgenden Mängeln: 

 ......................................................................................................................................................................  

Marburg, den  .................................   ................................................................................................  
(Unterschrift des Mieters bzw. seines gesetzlichen Vertreters) 

 ................................................................................................  
 (Unterschrift des Vermieters, vertreten durch den Fachlehrer) 
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